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Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Durchführung von Aufgaben der Gewer-
beüberwachung 

 
 
Zwischen 
 
der Gemeinde Aarbergen, vertreten durch den Gemeindevorstand, 
 
der Stadt Eltville am Rhein, vertreten durch den Magistrat, 
 
der Hochschulstadt Geisenheim, vertreten durch den Magistrat, 
 
der Gemeinde Heidenrod, vertreten durch den Gemeindevorstand, 
 
der Gemeinde Hohenstein, vertreten durch den Gemeindevorstand, 
 
der Gemeinde Hünstetten, vertreten durch den Gemeindevorstand, 
 
der Hochschulstadt Idstein, vertreten durch den Magistrat, 
 
der Gemeinde Kiedrich, vertreten durch den Gemeindevorstand, 
 
der Stadt Lorch, vertreten durch den Magistrat, 
 
der Gemeinde Niedernhausen, vertreten durch den Gemeindevorstand, 
 
der Stadt Oestrich-Winkel, vertreten durch den Magistrat, 
 
der Stadt Rüdesheim am Rhein, vertreten durch den Magistrat, 
 
der Gemeinde Schlangenbad, vertreten durch den Gemeindevorstand, 
 
der Stadt Bad Schwalbach, vertreten durch den Magistrat, 
 
der Stadt Taunusstein, vertreten durch den Magistrat, 
 
der Gemeinde Waldems, vertreten durch den Gemeindevorstand, 
 
der Gemeinde Walluf, vertreten durch den Gemeindevorstand, 
 
 

- Gemeinden - 
 
 
und 
 
dem Rheingau-Taunus-Kreis, vertreten durch den Kreisausschuss, dieser vertreten durch 
den Landrat und den Ersten Kreisbeigeordneten, 
 

- Kreis - 
 
wird gemäß §§ 24 ff. des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (KGG) folgen-
de 
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öffentlich-rechtliche Vereinbarung 

 
 
geschlossen. 
 
 
 

Präambel 
 
 
Durch umfassende Gesetzesänderungen ist der bisherig geübten Praxis der Konzentration 
der Aufgaben der Gewerbeüberwachung und der Feststellung und Ahndung von Verstößen 
gegen entsprechende Vorschriften bei den Kreisausschüssen in Hessen die rechtliche 
Grundlage entzogen worden. Für eine überwiegende Zahl der kreisangehörigen Kommunen 
ist die Vorhaltung eines geeigneten Gewerbeprüfdienstes jedoch ineffizient, da der Prü-
fungsanfall nicht in Relation zu einer entsprechenden Vorhaltung von fachlich geschulten 
Mitarbeitern steht. 
Die Fachkompetenz bei den Gewerbeprüfern des Kreises sowie der erhebliche Schulungs-
aufwand und die jahrelange Erfahrung in diesem Bereich sprechen für die Beibehaltung der 
bisherigen Aufgabenwahrnehmung durch den Kreis. 
 
 

§ 1 
Beteiligte und Aufgaben 

 
(1) Der Kreis verpflichtet sich gemäß §§ 24 Abs. 1 zweite Alternative, 25 Abs. 2 KGG fol-

gende Aufgaben für die Gemeinden durchzuführen: 
 

1. Aufgaben aufgrund der Gewerbeordnung 
 
a) Verhinderung der Fortsetzung eines genehmigungspflichtigen Gewerbebetriebes, 

sofern der Prüfer zum Vollziehungsbeamten bei der Vollstreckungsbehörde (§ 68 
Abs. 1 des Hessischen Verwaltungsvollstreckungsgesetztes – HessVwVG) be-
stellt wird und ihm die Vollstreckungsbehörde im Einzelfall Vollstreckungsauftrag 
erteilt. 
 
(§ 15 Abs. 2 GewO) 
 

b) Überwachung der Verpflichtungen der Gewerbetreibenden nach der Dienstleis-
tungs-Informationspflichten-Verordnung 
 
(§ 6c GewO in Verbindung m. d. Dienstleistungs-Informationspflichtenverordnung) 
 

c) Überwachung der Schaustellung von Personen 
 
(§ 33a GewO) 
 

d) Überwachung der Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit und der Veranstaltung von 
erlaubnispflichtigen und erlaubnisfreien anderen Spielen mit Gewinnmöglichkeit. 
 
(§§ 33c und 33 d GewO in Verbindung mit der Verordnung über Spielgeräte und 
andere Spiele mit Gewinnmöglichkeit, Spielverordnung – SpielV) 
 

e)  Überwachung der Spielhallen und der ähnlichen Unternehmen 
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(HessSpielhG, § 33i GewO, Verordnung über Spielgeräte und andere Spiele mit 
Gewinnmöglichkeit Spielverordnung – SpielV) 
 

f) Überwachung der gewerblichen Pfandleiher 
 
(§ 34 GewO Verordnung über den Geschäftsbetrieb der gewerblichen Pfandleiher 
Pfandleiherverordnung – PfandlV) 
 

g) Überwachung des Versteigerergewerbes 
 
(§ 34b GewO, mit Ausnahme von Abs. 5 Verordnung über gewerbsmäßige Ver-
steigerung Versteigererverordnung – VerstV) 
 

h) Überwachung des Reisegewerbes 
 
(Titel III GewO Verordnung über die Haftpflichtversicherung für Schausteller - 
Schaustellerhaftpflichtverordnung) 
 

i) Überwachung der Messen, Ausstellungen, Märkte und Volksfeste 
 
(Titel IV GewO, § 60b GewO) 
 

2. Aufgaben aufgrund des Hessischen Gaststättengesetzes 
 
Überwachung des Gaststättengewerbes und der Straußwirtschaften - Verordnung 
über die Zuständigkeiten nach der Gewerbeordnung und dem Hessischen Gaststät-
tengesetz und dem Hessischen Spielhallengesetz 
 

3. Aufgaben aufgrund des Gesetzes über die Ladenöffnung 
 
Überwachung der Einhaltung der Öffnungszeiten 
 
(Hessisches Ladenöffnungsgesetz) 
 

4. Preisangabenüberwachung 
 
Überwachung der Preisangaben 
 
(Preisangabenverordnung) 
 

5. Einhaltung des Rauchverbotes 
 
Unterstützung der Gemeinden bei der Überwachung der Einhaltung des Rauchverbo-
tes in Gebäuden und geschlossenen Räumen. 
 
(Gesetz zum Schutz vor den Gefahren des Passivrauchens – Hessisches Nichtrau-
cherschutzgesetz) 
 

(2) Die Rechte und Pflichten der Gemeinden als Träger der in Absatz 1 bezeichneten Auf-
gaben bleiben unberührt. 

(3) Im Übrigen verpflichtet sich der Kreis die in Absatz 1 bezeichneten Aufgaben für die 
Gemeinden nach Maßgabe der nachstehenden Bestimmungen durchzuführen. 
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§ 2 
Meinungsaustausch 

 
Bei Bedarf kann im Rahmen einer Bürgermeisterdienstversammlung ein Meinungsaustausch 
zwischen allen Vertragspartnern durchgeführt werden. Auf diesen Dienstversammlungen 
sind die Schwerpunkte der Gewerbeüberwachung zu erörtern. 
 
 

§ 3 
Verfahren 

 
(1) Im Zusammenhang mit der Aufgabendurchführung im Sinne des § 1 Abs. 1 nimmt 

der Kreis auch die Befugnis zur Auskunft und Nachschau im Sinne von § 29 GewO 
und § 8 HGastG als Beauftragter der Gemeinden wahr. Diese beinhalten auch das 
Recht des Beauftragten zum Zwecke der Überwachung die Grundstücke und Ge-
schäftsräume der Betroffenen während der üblichen Geschäftszeiten zu betreten. 

(2) Verstöße gegen die in § 1 Abs. 1 genannten Rechtsvorschriften sind der für Verwal-
tungsmaßnahmen, den Erlass eines Bußgeldbescheides oder die Erteilung einer 
Verwarnung zuständigen Behörde unverzüglich mitzuteilen. 

(3) Bei leichteren Übertretungen oder bei geringfügigen Ordnungswidrigkeiten können 
durch den Beauftragten unter den Voraussetzungen der §§ 56 bis 58 OWiG Verwar-
nungen erhoben werden. Die Verwarngelder stehen der Gemeinde zu. Der Beauf-
tragte kann seine Außendienstmitarbeiter ermächtigen, die Befugnis nach § 56 OWiG 
im Außendienst wahrzunehmen. 

(4) Werden bei Wahrnehmung der Gewerbeüberwachungsaufgaben Verstöße gegen 
andere nicht in § 1 Abs. 1 dieser Vereinbarung genannte Rechtsvorschriften festge-
stellt, so sind hiervon die jeweils zuständigen Behörden im Rahmen der Amtshilfe in 
Kenntnis zu setzen. 

(5) Auf Antrag einzelner Gemeinden sind Sonderprüfungen durch den Beauftragten auf 
dem entsprechenden Gemeindegebiet durchzuführen, soweit hierdurch die allgemei-
ne Aufgabendurchführung im Sinne von § 1 Abs. 1 der Vereinbarung nicht beein-
trächtigt wird. 

 
 

§ 4 
Finanzierung 

 
(1) Der Kreis stellt die Finanzmittel für die jährlichen Kosten (Personal- und Sachkosten) 

sowie die für die sachgerechte Ausstattung erforderlichen investiven Kosten im Rah-
men seines Haushaltes bereit. Hierbei gehen die Vertragspartner derzeit davon aus, 
dass für die Wahrnehmung der obigen Aufgaben im Kreisgebiet eine ganze Stelle der 
Entgeltgruppe E8 eingerichtet wird. 

(2) Die o.g. Kosten werden pauschalisiert nach dem Bericht Nr. 7/2016 der KGSt "Kosten 
eines Arbeitsplatzes 2016/17“ bzw. in der von der KGSt aktualisierten Fassung be-
rechnet. (Anlage). 

(3) Die Gesamtsumme der Berechnung werden von den Beteiligten wie folgt getragen: 
a. 50 % der Aufwendungen im Verhältnis der Einwohnerzahl 
b. 50 % der Aufwendungen im Verhältnis der Anzahl der kreisangehörigen Ge-

meinden 
Maßgebend ist die zum 31. Dezember des Vorjahres festgestellte Einwohnerzahl des 
Hessischen Statistischen Landesamtes. 

(4) Nach Ablauf des Haushaltsjahres erfolgt durch den Landkreis die Feststellung der 
tatsächlichen Belastung und die endgültige Festlegung der Kostenanteile für die Be-
teiligten. 
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(5) Ab dem zweiten Jahr der Aufgabenwahrnehmung zahlen die Gemeinden ohne be-
sondere Zahlungsaufforderung zum 1. Juli eines Jahres den auf volle hundert Euro 
abgerundeten Umlagebetrag des Vorjahres als Abschlagszahlung. 

 
§ 5 

Dauer der Vereinbarung 
 

(1) Diese Vereinbarung wird für die Zeit bis zum 31. Dezember 2022 geschlossen. Sie 
verlängert sich jeweils um 5 Jahre, wenn sie nicht 6 Monate vor Ablauf gekündigt 
wird. 

(2) Eine ordentliche Kündigung ist im Übrigen ausgeschlossen. Das Recht zur außeror-
dentlichen Kündigung bleibt unberührt. 

(3) Die Kündigung eines Vertragspartners führt zur Beendigung des gesamten Vertra-
ges. 

 
§ 6 

Inkrafttreten 
 
Die Vereinbarung wird mit Unterzeichnung durch alle Beteiligten wirksam. 
 
 

§ 7 
Anzeigepflicht 

 
Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung ist der Aufsichtsbehörde nach § 26 Abs. 2 KGG anzu-
zeigen. 
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Rheingau-Taunus-Kreis 
 
Bad Schwalbach, den  
 
 
 
 
 
...........................................................            ....................................................... 
               Landrat     Erster Kreisbeigeordneter 
 
 
 

Gemeinden 
 
Aarbergen, den 
 
 
 
 
...........................................................            ....................................................... 
    Bürgermeister          Beigeordneter 
 
 
Bad Schwalbach, den 
 
 
 
 
...........................................................            ....................................................... 
    Bürgermeister          Stadtrat 
 
 
Eltville, den 
 
 
 
 
...........................................................            ....................................................... 
    Bürgermeister          Stadtrat 
 
 
Geisenheim, den 
 
 
 
 
...........................................................            ....................................................... 
    Bürgermeister          Stadtrat 
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Heidenrod, den 
 
 
 
 
...........................................................            ....................................................... 
    Bürgermeister          Beigeordneter 
 
 
Hohenstein, den 
 
 
 
 
...........................................................            ....................................................... 
    Bürgermeister          Beigeordneter 
 
 
Hünstetten, den 
 
 
 
 
...........................................................            ....................................................... 
    Bürgermeister          Beigeordneter 
Idstein, den 
 
 
 
 
...........................................................            ....................................................... 
    Bürgermeister          Stadtrat 
 
 
Kiedrich, den 
 
 
 
 
...........................................................            ....................................................... 
    Bürgermeister          Beigeordneter 
 
 
Lorch, den 
 
 
 
 
...........................................................            ....................................................... 
    Bürgermeister          Stadtrat 
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Niedernhausen, den 
 
 
 
 
...........................................................            ....................................................... 
    Bürgermeister          Beigeordneter 
 
 
Oestrich-Winkel, den 
 
 
 
 
...........................................................            ....................................................... 
    Bürgermeister          Stadtrat 
 
 
Rüdesheim, den 
 
 
 
 
...........................................................            ....................................................... 
    Bürgermeister          Stadtrat 
 
 
 
 
Schlangenbad, den 
 
 
 
 
...........................................................            ....................................................... 
    Bürgermeister          Beigeordneter 
 
 
Taunusstein, den 
 
 
 
 
...........................................................            ....................................................... 
    Bürgermeister          Stadtrat 
 
 
Waldems, den 
 
 
 
 
...........................................................            ....................................................... 
    Bürgermeister          Beigeordneter 
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Walluf, den 
 
 
 
 
...........................................................            ....................................................... 
    Bürgermeister          Beigeordneter 
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Anlage: 
 
 

 

1. Berechnung nach dem Bericht Nr. 7/2016 der KGst "Kosten eines Arbeitsplatzes 2016/17"

EG8 EG9

Personalkosten 52.700 € 60.800 €

+Sachkosten 9.700 € 9.700 €

Bruttopersonalkosten 62.400 € 70.500 €

zzgl. Sachkostenzuschlag Außendienst (10%) 6.240 € 6.507 €

zzgl. Gemeinkosten (15%) 9.360 € 9.761 €

Kosten der Leistung des RTK: 78.000,00 € 81.339 €

2. Verteilung der Kosten des Arbeitsplatzes auf die Städte und Gemeinden

Einwohner 

31.12.2015

1/2 Einwohner 1/17 Umlage

1. Aarbergen 6.006 3,26 % 1.272,22 € 2.294,12 € 3.566,34 €

2. Bad Schwalbach 10.697 5,81 % 2.265,90 € 2.294,12 € 4.560,01 €

3. Eltville 16.970 9,22 % 3.594,68 € 2.294,12 € 5.888,79 €

4. Geisenheim 11.690 6,35 % 2.476,24 € 2.294,12 € 4.770,36 €

5. Heidenrod 7.898 4,29 % 1.673,00 € 2.294,12 € 3.967,11 €

6. Hohenstein 6.112 3,32 % 1.294,68 € 2.294,12 € 3.588,79 €

7. Hühnstetten 10.421 5,66 % 2.207,43 € 2.294,12 € 4.501,55 €

8. Idstein 24.108 13,09 % 5.106,68 € 2.294,12 € 7.400,80 €

9. Kiedrich 4.106 2,23 % 869,75 € 2.294,12 € 3.163,87 €

10. Lorch 4.056 2,20 % 859,16 € 2.294,12 € 3.153,28 €

11. Niedernhausen 14.544 7,90 % 3.080,79 € 2.294,12 € 5.374,90 €

12. Oestrich-Winkel 11.632 6,32 % 2.463,95 € 2.294,12 € 4.758,07 €

13. Rüdesheim 9.873 5,36 % 2.091,35 € 2.294,12 € 4.385,47 €

14. Schlangenbad 6.290 3,42 % 1.332,38 € 2.294,12 € 3.626,50 €

15. Taunusstein 29.063 15,79 % 6.156,28 € 2.294,12 € 8.450,40 €

16. Waldems 5.155 2,80 % 1.091,96 € 2.294,12 € 3.386,08 €

17. Walluf 5.493 2,98 % 1.163,56 € 2.294,12 € 3.457,67 €

184.114 100,00 % 39.000,00 € 39.000,00 € 78.000,00 €




